
Taichi-Schule Claudia Bartels Kontoverbindung:
Schillerstr. 31 Sparkasse Münster
48155 Münster BLZ 400 501 50
Tel.: 0251 / 66 56 29 Konto 3 67 334

An: Taichi-Schule Claudia Bartels - Schillerstraße 31 – 48155 Münster
www.taichi-muenster.de info@taichi-muenster.de

Anmeldung / Unterrichtsvereinbarung

Name: ___________________________ Vorname: _______________________

Straße: __________________________ PLZ, Wohnort: ___________________

Telefon: __________________________ Beruf: __________________________

Email: ____________________________ Geburtstag: _____________________

Anmeldung zum Kurs (Wochentag /Uhrzeit):______________________ab (Datum)________________

Kursgebühr (€): ______________ bei Anspruch auf Ermäßigung bitte Bescheinigung abgeben !

Befristung: Die Unterrichtsvereinbarung wird befristet bis (Datum s. aktuelles Programm oder nach Rücksprache)

1. ________________________________ 2. __________________Unterschrift:______________

3. Die Vereinbarung gilt unbefristet ab ___________________ Unterschrift:______________________

Die umseitig abgedruckten allgemeinen Vertragsbedingungen werden als Vertragsgrundlage anerkannt.

Ich zahle die volle Kursgebühr vor Beginn des Kurses

Ich zahle in ______ monatlichen Raten von  ________ €  zum jeweils Ersten des Monats
(s. aktuelles Kursprogramm und § 2 über Ratenzahlung umseitig!)

Ich überweise die Kursgebühr (unter Angabe des Namens und der Kursbezeichnung)

Ich zahle per Lastschrift:  Zur Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes gilt die folgende
Unterschrift auch als jederzeit widerrufbare Einzugsermächtigung für folgendes Konto:
(NICHT AUSFÜLLEN WENN SIE SELBST ÜBERWEISEN!)

Konto: __________________________ BLZ:_______________________________________

Bank:______________________________________________________________________

Kontoinhaber (falls abweichend von o.g. Namen) ___________________________________

Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der vollen Kursgebühr.  Die Kursgebühr ist mit dem Datum der Anmeldung
fällig.  Sie enthält 19 % Mehrwertsteuer.  Der Rücktritt aus diesem Vertrag ist für den/die Teilnehmer/in mit einer
Bearbeitungsgebühr von 30,- € verbunden, falls er bis zu 14 Tagen vor Kursbeginn erfolgt.  Im Falle eines späteren
Rücktritts muss die volle Kursgebühr entrichtet werden.  Die übrigen umseitig aufgeführten Allgemeinen
Vertragsbedingungen sind mir bekannt und werden von mir hiermit anerkannt.

Münster, den

Datum Unterschrift Schüler/In



Taichi-Schule Claudia Bartels Kontoverbindung:
Schillerstr. 31 Sparkasse Münster
48155 Münster BLZ 400 501 50
Tel.: 0251 / 66 56 29 Konto 3 67 334

Allgemeine Vertragsbedingungen der Taichi-Schule Claudia Bartels

Gegenstand des Vertrages ist die Unterrichtung des authentischen Yang-Stils durch eine/n ausgebildete/n Taichi-
Lehrer/in.  Es werden aufeinander aufbauende Stufen gelehrt (Tai-Chi-Form Teil 1, Teil 2, Teil 3, Yin-Yang-Form,
Chi-Form, Zentrumsbewegung etc.).  Alternativ oder zusätzlich werden die Inhalte des Lehrsystems Qigong
Yangsheng nach Prof. Jiao Guorui durch ausgebildete Qigong-LehrerInnen gelehrt.

Abgeschlossene (befristete) Kurse:

1. Es ist möglich, sich 2x für einen abgeschlossenen Kurs anzumelden. Die Kursgebühr hierfür kann auch in
Raten gezahlt werden.  Dies ist nur möglich in monatlichen Raten zum jeweiligen Ersten des Monats.  Kommt
ein/e Schüler/in mit zwei Monatsraten in Verzug, so werden alle weiteren Raten bis zum dem Termin, zu dem
der Vertrag gekündigt werden kann, sofort fällig.  Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9 %
p.a. berechnet.  Für jede Mahnung wird eine Mahngebühr von € 5,00 erhoben.

Fortlaufende Kurse ohne Befristung:

1. Nach 2maliger befristeter Anmeldung läuft der Vertrag bei der nächsten Anmeldung auf unbestimmte Zeit.  Die
Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ersten eines Monats.  Die Kündigung muß schriftlich erfolgen und wird
wirksam durch schriftliche Bestätigung.

2. Die monatliche Kursgebühr bei unbefristetem Vertrag ergibt sich aus dem jeweils gültigen Programm und ist
zum Ersten eines Monats fällig.  In der Kursgebühr ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  Zahlungen
sind nur möglich monatlich per Dauerauftrag oder Einzugsermächtigung.

3. Der Unterricht findet einmal wöchentlich statt.  In der Regel wird pro Woche auch in den Schulferien für alle
Schüler der Taichi-Schule eine Übungsstunde angeboten.  Hierauf besteht jedoch kein Rechtsanspruch.

4. Es werden 42 Unterrichtsstunden pro Jahr angeboten.  Die unterrichtsfreie Zeit richtet sich weitgehend nach
den Schulferien in NRW und wird im gültigen Programm angegeben.  An gesetzlichen Feiertagen findet kein
Unterricht statt.  Der monatliche Beitrag verringert sich dadurch nicht.  Unterrichtseinheiten werden auch dann
berechnet, wenn ein/e Schüler/in wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen fehlt.

5. Nach Abschluss des unbefristeten Vertrages, bei ungekündigtem Vertrag und vollständiger Beitragszahlung
hat der/die Schüler/in Anspruch auf eine 60minütige Einzelstunde pro 12 Monate.

6. Kommt ein/e Schüler/in mit zwei Monatsbeiträgen in Verzug, so werden alle weiteren Beiträge bis zum dem
Termin, zu dem der Vertrag gekündigt werden kann, sofort fällig.  Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen
in Höhe von 9 % p.a. berechnet.  Für jede Mahnung wird eine Mahngebühr von € 5,00 erhoben.

7. Kurse finden ab 7 Teilnehmern/innen statt.  Sinkt die Teilnehmerzahl eines laufenden Kurses unter dieses
Limit, ist die Schule berechtigt, den Kurs mit Frist eines Monats zu beenden.  Die Schule wird sich bemühen,
einen parallelen Kurs anzubieten.  Überzahlte Beiträge werden zeitanteilig erstattet.  Bei Ausfall eines/r
Lehrers/in ist die Schule berechtigt, den Unterricht durch autorisierte Vertretung zu erbringen oder im Rahmen
der üblichen Unterrichtszeiten zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen.

Allgemeine Vereinbarungen:

1. Die Haftung für persönliche Schäden ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.

2. Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keine Haftung übernommen.

3. Abweichend ausgehandelte Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich getroffen werden.

4. Gerichtsstand ist Münster.

5. Sollten Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise nichtig sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der
übrigen Vertragsbedingungen nicht berührt.  Die Vertragsparteien sind verpflichtet, anstelle der unwirksamen
Bestimmungen eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die der unwirksamen wirtschaftlich am nächsten
kommt.

Stand: Januar 2009


